
- Bevollmächtigte: Rechtsanwälte Redeker, Sellner, Dahs,
Willy-Brandt-Allee 11, 53113 Bonn -

1

2

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT

- 1 BvR 2274/12 -

In dem Verfahren
über

die Verfassungsbeschwerde

der D… GmbH,
vertreten durch die Geschäftsführer,

gegen den Beschluss des Bundesarbeitsgerichts

vom 22. Mai 2012 - 1 ABR 7/11 -

hat die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch

den Vizepräsidenten Kirchhof,

den Richter Masing

und die Richterin Baer

gemäß § 93b in Verbindung mit § 93a BVerfGG in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 11. August 1993 (BGBl I S. 1473)

am 30. April 2015 einstimmig beschlossen:

Die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenom-
men.

G r ü n d e :

I.

Die Verfassungsbeschwerde betrifft eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts,
mit der die Tendenzeigenschaft der Beschwerdeführerin im Sinne von § 118 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) verneint wurde.

Die Beteiligten des Ausgangsverfahrens streiten um die Bildung eines Wirtschafts-
ausschusses nach §§ 106 ff. BetrVG. Die steuerrechtlich als gemeinnützig anerkann-
te und den internationalen Grundsätzen der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung
verpflichtete Beschwerdeführerin betreibt einen Blutspendedienst. Ihr Unterneh-
menszweck ist die Förderung des Blutspendewesens und der Transfusionsmedizin;
dieser Zweck wird insbesondere durch die Entnahme, Sammlung und Aufbereitung
von menschlichem Blut und Blutbestandteilen, die Versorgung mit menschlichem
Blut und Blutbestandteilen zum Zwecke der Heilung, die Erbringung von transfusi-
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onsmedizinischen Labor- und Serviceleistungen sowie die wissenschaftliche Betäti-
gung und Fortentwicklung des Blutspendewesens verwirklicht. Die Blutspenden wer-
den durch die Beschäftigten der Beschwerdeführerin medizinisch getestet, aufberei-
tet und anschließend entgeltlich an Krankenhäuser oder Ärzte abgegeben.

Das Arbeitsgericht stellte fest, dass die Beschwerdeführerin kein Tendenzunterneh-
men sei und ein Wirtschaftsausschuss gebildet werden müsse. Die Beschwerdefüh-
rerin diene keinen karitativen Bestimmungen im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
BetrVG, denn sie erbringe keinen unmittelbaren sozialen Dienst am leidenden Men-
schen. Die Sicherstellung der allgemeinen Grundversorgung mit Blutpräparaten ge-
nüge nicht.

Auf die Beschwerde wies das Landesarbeitsgericht den Antrag des Gesamtbe-
triebsrats ab. Die Beschwerdeführerin sei ein Tendenzunternehmen, denn sie diene
einer karitativen Bestimmung. Sie verfolge freiwillig ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige Zwecke. Mit der Förderung des Blutspendewesens und der Transfusi-
onsmedizin habe sie sich in den sozialen Dienst an körperlich leidenden Menschen
gestellt. Unerheblich sei, dass dies zugleich der Daseinsfürsorge diene, denn sie leis-
te gleichwohl Dienst am einzelnen Menschen. Die Beschwerdeführerin beschäftige
sich auch nicht lediglich mit der Beschaffung und dem Verkaufen von Blut. Das Blut-
spendewesen sei vielmehr durch Besonderheiten geprägt; es diene unmittelbar da-
zu, die medizinische Versorgung von Patienten zu ermöglichen. Unerheblich sei des-
halb auch, dass sich zunächst noch Krankenhäuser oder Ärzte der Blutprodukte
bedienen müssten, damit sie den Hilfsbedürftigen zukommen könnten.

Das Bundesarbeitsgericht sah die Beschwerdeführerin hingegen nicht als Tendenz-
unternehmen im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BetrVG an. Ein Unternehmen
müsse nach dem Wortlaut der Vorschrift den karitativen Bestimmungen unmittelbar
dienen. Das sei nur der Fall, wenn die Hilfe gegenüber den leidenden Menschen di-
rekt erbracht werde. Das tue die Beschwerdeführerin nicht, denn ihre Leistungen sei-
en nicht unmittelbar auf die Heilung, Milderung oder die vorbeugende Abwehr von
Nöten Hilfsbedürftiger gerichtet. Es sei insbesondere nicht ausreichend, dass Blut-
spenden für die Krankenversorgung notwendig seien, denn das gelte für alle Beiträge
zu dieser. Die Tätigkeit der Beschwerdeführerin erfordere, dass eine - nicht nur unter-
geordnete - ärztliche Heilbehandlung hinzutrete.

Mit ihrer Verfassungsbeschwerde rügt die Beschwerdeführerin in erster Linie eine
Verletzung von Art. 3 Abs. 1 GG in seiner Ausprägung als Willkürverbot durch die
Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts. Darüber hinaus seien Art. 4 Abs. 1 und 2,
Art. 12 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 GG verletzt.

II.

Die Verfassungsbeschwerde ist nicht zur Entscheidung anzunehmen (§ 93a Abs. 2
BVerfGG). Sie ist teilweise unzulässig und im Übrigen unbegründet.
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1. Soweit die Beschwerdeführerin eine Verletzung von Art. 4 Abs. 1 und 2 GG mit
der Begründung rügt, ihre karitative Betätigung sei weltanschaulich fundiert, ist die
Verfassungsbeschwerde nicht den Anforderungen der § 23 Abs. 1 Satz 2, § 92
BVerfGG entsprechend substantiiert.

a) Der Schutz des Art. 4 GG zielt nicht nur auf Religion, sondern auch auf die Welt-
anschauung. Der grundrechtliche Schutz bezieht sich dabei nicht nur auf die der Kir-
che oder Weltanschauung zugeordnete Organisation im Sinne einer juristischen Per-
son, sondern erstreckt sich auch auf die von ihr getragenen Einrichtungen, also auf
die Funktionseinheit, durch die der je selbst gewählte Auftrag unabhängig von der je-
weiligen Rechtsform seine Wirkung entfalten soll (vgl. BVerfG, Beschluss des Zwei-
ten Senats vom 22. Oktober 2014 - 2 BvR 661/12 -, www.bverfg.de, Rn. 91 f.).

b) Dass die Beschwerdeführerin als Einrichtung einer Religion oder Religionsge-
meinschaft tätig würde, behauptet sie selbst nicht; Anhaltspunkte dafür sind auch
nicht ersichtlich. Ebenso wenig ist dargelegt, inwieweit das Grundrecht des Art. 4
Abs. 1 GG die Arbeitsgerichte dazu zwingen würde, die Beschwerdeführerin als Welt-
anschauungsgemeinschaft zu qualifizieren. Der Einsatz für eine ausreichende und
qualitativ hochwertige Blutversorgung ist ein bedeutendes humanitäres Anliegen, für
das die Beschwerdeführerin erhebliche Leistungen erbringt. Auch orientiert sie sich
an den Grundsätzen der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-bewegung.
Diese können eine Weltanschauung und auch eine Religion mit prägen, enthalten je-
doch keine insofern spezifische Aussage zur Gesamtheit des menschlichen Lebens,
weil weder der Mensch im Kern seiner Persönlichkeit angesprochen noch auf umfas-
sende Weise der Sinn der Welt und des menschlichen Lebens erklärt wird (vgl.
BVerfGE 105, 279 <293>). Die Beschwerdeführerin wird vielmehr - wie sie selbst
ausführt - von einer übergreifend karitativ-humanitären Bestimmung geleitet; eine re-
ligiöse oder weltanschauliche Dimension ist kein bestimmendes Element ihrer Tätig-
keit, das sie von anderen Unternehmen unterscheiden würde.

2. Eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 GG in seiner Ausprägung als Willkürverbot liegt
nicht vor.

a) Gegen den Gleichheitssatz wird nicht bereits dann verstoßen, wenn die angegrif-
fene Rechtsanwendung eines Fachgerichts fehlerhaft ist. Hinzukommen muss viel-
mehr, dass die Rechtsanwendung unter keinem denkbaren Aspekt mehr rechtlich
vertretbar ist und sich daher der Schluss aufdrängt, dass die Entscheidung auf sach-
fremden und damit willkürlichen Erwägungen beruht (vgl. BVerfGE 83, 82 <84>;
stRspr).

b) Danach begegnet die Auslegung des § 118 Abs. 1 BetrVG durch das Bundesar-
beitsgericht keinen verfassungsrechtlichen Bedenken.

aa) Zwar ergibt sich aus dem Grundgesetz kein zwingendes Gebot betrieblicher Mit-
bestimmung (vgl. BVerfGE 50, 290 <349>; 52, 283 <298>; BVerfG, Beschluss der 1.
Kammer des Ersten Senats vom 15. Dezember 1999 - 1 BvR 729/92 -, juris, Rn. 18).
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Doch gestaltet der Gesetzgeber mit den Regelungen zur betrieblichen Mitbestim-
mung das Sozialstaatsprinzip der Art. 20 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1 GG aus. Er muss da-
bei den grundrechtlich geschützten Kernbereich unternehmerischen Handelns (Art.
12 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 GG) ebenso achten wie die grundrechtlichen Belange der
Beschäftigten. Zudem soll die Einschränkung der betrieblichen Mitbestimmung nach
§ 118 Abs. 1 BetrVG die Grundrechtsentfaltung von Tendenzbetrieben zugunsten
unternehmerischer Interessen mit spezifisch grundrechtsgeschützter, geistig-ideeller
oder politischer Zielsetzung gewährleisten (Schriftlicher Bericht des Ausschusses für
Arbeit und Sozialordnung, BTDrucks VI/2729, S. 17; vgl. auch BVerfGE 52, 283
<299>; BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 15. Dezember
1999 - 1 BvR 505/95 -, Rn. 26; stRspr BAG seit BAG, Beschluss vom 22. April 1975
- 1 ABR 604/73 -, juris, Rn. 13; Beschluss vom 14. September 2010 - 1 ABR 29/09
-, juris, Rn. 24). Hinter solchen bereichsspezifischen Grundrechten muss das Sozi-
alstaatsprinzip zurücktreten; der Tendenzschutz ist insoweit eine grundrechtsausge-
staltende Regelung (vgl. BVerfGE 52, 283 <299>; BVerfG, Beschluss der 1. Kammer
des Ersten Senats vom 15. Dezember 1999 - 1 BvR 505/95 -, Rn. 26). Daneben wer-
den mit § 118 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BetrVG bestimmte geistig-ideelle Zielsetzungen
privilegiert, an denen ein Interesse der Allgemeinheit besteht (BAG, Beschluss vom
31. Januar 1995 - 1 ABR 35/94 -, juris, Rn. 56; Beschluss vom 14. September 2010
- 1 ABR 29/09 -, juris, Rn. 24).

bb) Dies wird vom Bundesarbeitsgericht nicht verkannt. Die enge Auslegung des §
118 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BetrVG folgt anerkannten Grundsätzen, denn die Regelung
normiert eine Ausnahme von der gesetzgeberischen Entscheidung zugunsten be-
trieblicher Mitbestimmung; daraus folgt ganz regelmäßig ein restriktives Verständnis
der Norm. Das rechtfertigt die enge Auslegung des Merkmals der karitativen Tätigkeit
im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BetrVG (vgl. Fitting, BetrVG, Handkommentar,
27. Aufl. 2014, § 118 Rn. 2; Weber, in: GK-BetrVG, 10. Aufl. 2014, Bd. 2, § 118 Rn.
33 f.; Kania, in: Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 15. Aufl. 2015, BetrVG, § 118
Rn. 2; zum Ausnahmecharakter: Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Arbeit und
Sozialordnung, BTDrucks VI/2729, S. 17). Es ist insofern nicht zu beanstanden,
wenn das Bundesarbeitsgericht davon ausgeht, die Ausnahme von der Mitbestim-
mung greife nur, wenn bei einer karitativen Tätigkeit der Dienst an leidenden Men-
schen direkt erbracht wird (vgl. BAG, Beschluss vom 31. Januar 1995 - 1 ABR 35/94 -
, juris, Rn. 56; Beschluss vom 14. September 2010 - 1 ABR 29/09 -, juris, Rn. 24;
Lakies, in: Düwell, BetrVG, 4. Aufl. 2014, § 118 Rn. 2; Lunk, in: Hümmerich/Boecken/
Düwell, Arbeitsrecht, 2. Aufl. 2010, § 118 Rn. 2; Weber, in: GK-BetrVG, 10. Aufl.
2014, Bd. 2, § 118, Rn. 21).

Die Beschwerdeführerin kann der hohen Gewichtung des Sozialstaatsprinzips auch
keine speziellen Freiheitsrechte entgegenhalten, die zu einer Ausnahme von der be-
trieblichen Mitbestimmung zwingen würden. Nur diejenigen karitativen Betriebe, die
durch die Inanspruchnahme des Art. 4 GG geprägt sind, hat der Gesetzgeber in §
118 Abs. 2 BetrVG gänzlich von der Anwendung des Betriebsverfassungsgesetzes
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ausgenommen. Es ist dann verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, die weitere
Ausnahmeregelung des § 118 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BetrVG nur anzuwenden, wenn
Betriebe nicht nur allgemein eine ideelle Zielsetzung verfolgen, sondern diese das
betriebliche Handeln auch ausnahmsweise ganz unmittelbar prägt.

3. Ein Verstoß gegen Art. 12 Abs. 1 GG liegt nicht vor. Die betriebliche Mitbestim-
mung beschränkt zwar das Direktionsrecht, die Vertragsfreiheit und die sonstigen un-
ternehmerischen Dispositionen des Arbeitgebers. Die Vorgabe zur Einrichtung eines
Wirtschaftsausschusses ist allerdings von geringer Intensität, denn dieser organisiert
Mitwirkung, vermittelt aber keinen ausschlaggebenden Einfluss. Die Beschwerdefüh-
rerin behält ihr unternehmerisches Letztentscheidungsrecht. Insoweit ist die im Be-
triebsverfassungsgesetz normierte Mitbestimmung der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer mit Blick auf den sozialen Bezug des Unternehmerberufs, der nur mithilfe
anderer ausgeübt werden kann, durch sachgerechte und vernünftige Erwägungen
des Gemeinwohls gerechtfertigt (vgl. BVerfGE 50, 290 <365>). Vorliegend fehlen
auch jedwede Anhaltspunkte dafür, dass die Tätigkeit der Beschwerdeführerin durch
die Bildung eines Wirtschaftsausschusses in unzumutbarer Weise beeinträchtigt wür-
de. Insbesondere ist nicht ersichtlich, inwieweit die geistig-ideelle Zielsetzung der Be-
schwerdeführerin der Bildung eines Wirtschaftsausschusses entgegenstünde.

Diese Entscheidung ist unanfechtbar.

Kirchhof

Masing

Baer

Kirchhof Masing Baer
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Bundesverfassungsgericht, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom
30. April 2015 - 1 BvR 2274/12

Zitiervorschlag BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom
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